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Stadtrat Schmölln            Schmölln, 10. Juni 2021 
 
 
       
                                             

Der Stadtrat der Stadt Schmölln informiert: 
 
 
Die 23. Stadtratssitzung der Stadt Schmölln findet  
 

am Donnerstag, dem 17. Juni 2021 um 18:30 Uhr 
 

in der Ostthüringenhalle Schmölln, 

in 04626 Schmölln, Finkenweg 7,  
 
statt. 
 

 

T a g e s o r d n u n g 
 

 
Öffentlicher Teil   
 
1. Eröffnung durch die Vorsitzende des Stadtrates Schmölln und 

Feststellung der form- und fristgerechten Sitzungsladung und Beschlussfähigkeit 
 
2. Zustimmung zur Tagesordnung (öffentlicher Teil) 
 
3. Genehmigung der Niederschrift zur 22. Stadtratssitzung am 27. Mai 2021 

(öffentlicher Teil) 
  
4. Informationen des Bürgermeisters der Stadt Schmölln  
 
5. Fragestunde der Einwohner der Stadt Schmölln 
 
6. Öffentliche Fragestunde der Stadtratsmitglieder 
 
7. Sonstiges 
 
8. Beschlussvorlagen        Vorl.Nr.: 

 
8.1   Zweckvereinbarung zur Bestellung eines gemeinsamen  

behördlichen Datenschutzbeauftragten zwischen der Stadt  
Gößnitz und der Stadt Schmölln      V 0460/2021 

  
8.2 1.Änderung zur Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer  

(Hundesteuersatzung)       V 0461/2021 
 



                                                                                                                                                                             

Seite 2 von Seite 2 

8.3 Abwägungs- und Satzungsbeschluss zur 1. Änderung  
 Industriegebiet "Crimmitschauer Straße TG V"    V 0462/2021 
  
8.4 Billigungs- und Auslegungsbeschluss des Entwurfs zum   
 vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integriertem  
 Vorhaben- und Erschließungsplan – Sondergebiet Solarenergie 

- „P+R mit PV-Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße“   V 0463/2021 
  
8.5 Änderung der Besetzung von Ausschüssen des Stadtrates Schmölln  
 (betr. Fraktion Bürger für Schmölln)     V 0457/2021 
 
Nicht öffentlicher Teil  
 
 
 

 

 
Sven Schrade 
Bürgermeister 
 
 
Es besteht die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung, von der nur der jeweilige Redner für 
die Zeit der Rede ausgenommen ist. 
Das Tragen einer medizinischen Maske oder einer Maske des Standards KN95/N95 oder 
FFP2 wird angeraten. 
 


